
S t a d t  E s s e n  

Liegenschnftsverwaltu~ 


Stadtvernessungsact 


E r l % u t e r u n , e n  

zm. Durchf iihrungsplan "Lin.bec:cer PIbtz" NT- d 5 Y 
11. Lnderu11,-: Frohnhauser s t r s f i e / ~ t t i l i e n s t r a f i e .  

Das Grundstiickcverzeichnis zum Durchführungsplan ist als 


Anlage diesen Erleuterungen nachgeheftet 




-- 

Die 11. knderurig aes Durchführungsplanes "Liv.bec;cer Platz" 


betrifft das Gelcnde z!.iischen Frohnhauser Straise und Otti- 


lienstraße, zvtschen Schwanen1:aripstraße und Hindenburg- 


straEe so!:ie derr. derzeitigen Lj.nibecl<-er Platz. 


Der Durchführungsplan Limbecker Platz - erste Fassung -
wurde ain 15. Juli 1957 durch den Rat der Stadt förmlich 


festgestellt. Die I. Erganzuns und knderung des Pl-nes 


- aufgestellt am 10. September 1959 - betrifft den Bereich 


~e~erothstraße/~ordhofstra~e. 


Nach der ersten Fassung des Durchfchrungsplanes vom 1. !%rz 

1955 sollte südv~estlich des Limbecker Platze', zwischen 

Frohnhauser StraPe und Ottilienstraße, ein Baukörper mit 

V und IX Geschossen und je einem zusätzlichen, zurückge- 

setzten Dachgeschoß errichtet werden. Im Zuge der Verhand- 

lungen, die zur Vernirklichung des Planes geführt wurden, 

hat das Projekt - für das s.Zt. noch keine bestimilten 

Bauabsichten vorlagen - inzwischen konkrete Formen ange- 

norcil.en. Die Absicht, an dieser Seite des Linbecker Platzes 

eine den Platz beherrschende Dominante zu errichten ist 

beibehalten r!orden ~ n d  wird dadurch noch verstärkt, daE der 

Hauptkörper in di~eKitte des Bau.objektes gereckt wird und 

nun nit 16 Geschossen aufzuführen ist. '!!ährend der Hoch- 

hausteil Verwaltun~szwecken dienen soll, sind die II-
und I-geschossigen Trakte, die sich auf den beiden Breit- 

seiten des Hochhauses - zur Frohhauser Strarde und Ottilien- 

straße hin - anschliefien, im vresentlichen zur Aufnah~e 

von Läden besti?:zt. Bezüglich des 11-ge:chossigen Traktes 

an der Frohnhauser StraOe ist der künftige Bauherr ver- 

pflichtet, das Erdseschoß entsprechend der im Durch- 

führungsplan eingetragenen gestrichelten Linie zuruck- 

springen zu lassen. Dieser Rücksprung ist notwendig, da~it 

:,.n der nord:t:estlichen Gebäudeecke der Bürgersteig der 

Frohnhauser StraEe eine ausreichende Breite erhält. 

1 	Auf der westlich des Hochhauses festgele~ten ?Flache zun 
Einstellen von Krzftfahrzeugen" können gegebeiAenfalls 

-

, 	ein mehrgescho~siges Bauwerk zu- Einstellen von Kraftfahr- 
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i zeugen sowie eine Tankstelle mit Pflegedienst errichtet 
lverden. Dieses Bauv!erk ZWI Einstellen von Kreftfahr- 

zeugen kann mit seiner oberen Einstellflgche an der süd- 

westlichen Ecke des Bau~:erks bis zu 2,50 E über die 

' neue Höhe der OttilienstraEe reichen. 

Zu~leich ~ i t  den beschriebenen Festlegungen werden auch 


einige geringfiigige knderungen von Flucht- und Bau- 


linlen berücksichtigt, die seit der förmlichen Fest- 


stellung des Durchführungsplanes vom n!ärz 1955 not- 


wendig geworden sind. 


Verkehrsflächen, die bereits dem öffentlichen Verkehr 

dienen, oder entsprechend den Festlegungen des Durch- 

führungsplanes noch dem öffentlichen Verkehr zu widmen 

sind, sind im P l m  wegebraun angelegt. Die private -
nichtöffentliche - Verkehrsflache, die den oben be- 

schriebenen Baukörper auf 7 Seiten umgibt, ist durch 
hellbraunes Flächenkolorit besonders kenntlich gemacht. 

Beziiglich der Höhenlage für die vorhandenen und geplan- 


ten öffentlichen Verkehrsflächen und bezüglich deren 


Entwässerung verbleibt es bei den Festlegungen in den 


Sonderplänen vom 1. März 1955. 


Die Erläuterungen zum Durchführungsplan Limbecker 

Platz vom 1. März 1955 haben einschlie1:lich der Ergän- 

zungen vom 5.  Juli 1957 (die aufgrund der Verfügung 
des 11i-nisters für Wiederaufbau des Landes Nordrhein- 

Westfalen - Außenstelle Essen - vom 1. Julj. 1957 vorge- 

nomnen unu durch den Rat der Stadt bei der förmlichen 

Feststellung beschlossen wurden) auch für diese 

11. Änderung des Planes volle Gültigkeit, soweit in 


den vorliegenden Erläuterungen nicht ausdrücklich et- 


was Abweichendes festgelegt ist. 




Die bei der Verwirklichung des Durchführungsplanes vor- 


aussichtlich entstehenden Kosten erfahren durch die 


vorliegende 11. knderung des Planes keine wesentliche 


Änderung. 


Essen, den 29. September 1959 


Liegenschaftsverwaltung 


Baudirektor Baudirekt or 


Baudezernat 





